
AF HF 10-01-01 

Name, Anschrift der Schule:         

Tel., Fax; E-Mail: 
 
Kreis/kreisfreie Stadt: 
..................................... 

  
 

An die 
Karl Kübel Stiftung 
Darmstädter Strasse 100 
64625 Bensheim  
 
 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Härtefonds des Landes Hessen  
„Mittagessenversorgung in hessischen Schulen“ 
 
Hiermit bitte ich um die Gewährung eines Zuschusses aus dem Härtefonds des Landes Hessen  
 

für die Zeit ab ………….……. für insgesamt .. …….…. Schülerinnen und Schüler mit insgesamt  
 

………..……..Mittagessen pro Woche. 
 

An meiner Schule werden zurzeit insgesamt ....................Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 
 

Ich bestätige, dass die im Antrag zahlenmäßig genannten Schülerinnen und Schüler sich in einer 
finanziellen, sozialen oder familiären Notlage befinden und deshalb das Mittagessen-Angebot an 
meiner Schule (wöchentlich regelmäßig) ohne Förderung nicht wahrnehmen können. 
 

Ich wirke darauf hin, dass die mit den Fördermitteln unterstützten Kinder zukünftig an den Mahlzei-
ten teilnehmen können, ohne diskriminiert zu werden. 
Weiterhin sichere ich zu, dass die Fördermittel aus dem Härtefonds nachrangig eingesetzt und nur 
für Schülerinnen und Schüler verwendet werden, für die keine andere Fördermöglichkeit (Kommu-
ne, Förderverein, Spenden etc.) zur Verfügung steht. Sofern bereits einschlägige Hilfen bestehen, 
werden diese beibehalten bzw. vorgezogen.  
Mir ist bekannt, dass ich die Fördermittel im Namen und für Rechnung des Landes Hessen erhalte. 
Ich sichere zu, dass bei Weitergabe der Fördermittel an Dritte (Förderverein, Caterer etc.) die 
Schule dafür Sorge tragen wird, dass alle Verpflichtungen auch für die Dritten gelten. 
 

Für den Fall, dass ein Zuschuss gewährt wird, verpflichte ich mich hiermit unwiderruflich bereits 
jetzt, 

• die internen Belege zum Nachweis (Namen der geförderten Schülerinnen und Schüler und 
interne Begründung sowie Fördermodus) mindestens 5 Jahre aufzubewahren, 

• spätestens einen Monat nach Ende des Schulhalbjahres der KKS unaufgefordert einen 
Nachweis über die Höhe der erhaltenen Mittel und die Anzahl der tatsächlich geförderten, 
bedürftigen Schülerinnen und Schüler vorzulegen, 

• dem Hessischen Rechnungshof ein entsprechendes Prüfungsrecht einzuräumen, 
• der Karl Kübel Stiftung zu Beginn des nächsten Zahlungszeitraums 

unaufgefordert eine Veränderungsmitteilung bzw. Bestätigungsmitteilung entsprechend 
den zahlenmäßigen Entwicklungen in der Schülerschaft zuzusenden; falls neue Mittel be-
nötigt werden. 
 

Alle nötigen Formulare können von der Homepage www.kkstiftung.de heruntergeladen 
werden.  
 
Die für die Antragstellung notwendigen Kontaktdaten sind auf dem anliegenden Beiblatt ausge-
führt. (“Kontaktdaten“) 
 
Ort, Datum  
 
Schulleiterin/Schulleiter             Stempel der Schule 


